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Titel Betriebsverfassungsgesetz

Redaktionelle Abkürzung BetrVG

Normtyp Gesetz

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. 801-7

§ 42 BetrVG - Zusammensetzung, Teilversammlung,
Abteilungsversammlung

(1) 1Die Betriebsversammlung besteht aus den Arbeitnehmern des Betriebs; sie wird von dem Vorsitzenden des Betriebsrats
geleitet. 2Sie ist nicht öffentlich. 3Kann wegen der Eigenart des Betriebs eine Versammlung aller Arbeitnehmer zum gleichen
Zeitpunkt nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen durchzuführen.

(2) 1Arbeitnehmer organisatorisch oder räumlich abgegrenzter Betriebsteile sind vom Betriebsrat zu Abteilungsversammlungen
zusammenzufassen, wenn dies für die Erörterung der besonderen Belange der Arbeitnehmer erforderlich ist. 2Die
Abteilungsversammlung wird von einem Mitglied des Betriebsrats geleitet, das möglichst einem beteiligten Betriebsteil als
Arbeitnehmer angehört. 3Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

gespeichert: 03.07.2024, 11:17 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/baca8cf0-bcf5-37f4-a02a-045f710ab0ee


gespeichert: 03.07.2024, 11:17 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


